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Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen 
der LKH Kunststoffwerk GmbH & Co. KG 

 

1. Allgemeines 

(1) Für unsere Lieferungen und Leistungen gelten – sofern der Besteller Unternehmer, 
juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist 
– die nachstehenden Bedingungen. Entgegenstehende oder abweichende 
Einkaufsbedingungen des Bestellers gelten nicht, es sei denn, wir hätten ihnen im 
Einzelfall ausdrücklich und schriftlich zugestimmt. 

(2) Diese Bedingungen gelten auch für alle zukünftigen Lieferungen an den Besteller. 

(3) Unsere Angebote sind bezüglich Preis, Menge, Lieferfrist und Liefermöglichkeit 
freibleibend. 

(4) Für die Auftragsannahme, den Umfang der Lieferung und den Lieferzeitpunkt ist 
ausschließlich unsere Auftragsbestätigung in Textform maßgebend. 

(5) Soweit geschäftsnotwendig, sind wir befugt, die Daten des Bestellers im Rahmen der 
Datenschutzgesetze (insbesondere § 28 BDSG) per EDV zu speichern und zu verarbeiten. 

 

2. Preise, Zahlungsbedingungen 

(1) Unsere Preise verstehen sich „ab Werk“ (EXW – Incoterms 2000, 6. Revision) zuzüglich 
Verpackung, Fracht, Zoll, Einfuhrnebenabgaben, Versicherung und Umsatzsteuer. Die 
Umsatzsteuer wird von uns mit dem am Tag der Leistung geltenden Satz berechnet.  

(2) Ist die Abhängigkeit  des Preises vom Teilegewicht vereinbart, ergibt sich der endgültige 
Preis aus dem Gewicht der freigegebenen Ausfallmuster.  

(3) Preise für Formen verstehen sich inklusive Bemusterungskosten, zzgl. Kosten für Prüf- 
und Bearbeitungsvorrichtungen sowie für vom Besteller veranlasste Änderungen.    

(4) Liegt der Liefer- oder Leistungstermin später als drei Monate nach Vertragsschluss, sind 
wir berechtigt, nach rechtzeitiger Benachrichtigung des Bestellers und vor Ausführung der 
Leistung oder Auslieferung der Ware, den Preis der Ware oder Leistung in der Weise 
anzupassen, wie es aufgrund der allgemeinen außerhalb unserer Kontrolle stehenden 
Preisentwicklung erforderlich (wie etwa Wechselkursschwankungen, Währungsregularien, 
Zolländerungen, deutlicher Anstieg von Material- oder Herstellungskosten) oder aufgrund 
der Änderung von Zulieferern nötig ist. Bei Lieferungen oder Leistungen innerhalb von 
drei Monaten gilt in jedem Fall der am Tag des Vertragsabschlusses gültige Preis.  

Bei Rahmenverträgen mit Preisvereinbarungen beginnt die Dreimonatsfrist mit Abschluss 
des Rahmenvertrages zu laufen.    

(5) Soweit nicht anders vereinbart, hat der Besteller die vereinbarte Vergütung in der 
vereinbarten Währung ohne Abzug an uns zu zahlen und zwar unabhängig vom Eingang 
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der Ware und unbeschadet des Rechts der Mängelrüge. Nach Ablauf der im folgenden 
geregelten Zahlungsfristen kommt der Besteller gemäß § 286 Abs. 2 Nr. 2 BGB in Verzug.  

(6) Es gelten folgende Zahlungsfristen für die vereinbarten Preise: 

• Bei Formen ist 1/3 bei Auftragsbestätigung,1/3 bei Vorlage der Ausfallmuster und 1/3 
nach Freigabe durch den Besteller zur sofortigen Zahlung fällig. 

• Für Fertigteile und sonstige Leistungen ist die Vergütung innerhalb von 30 Tagen nach 
Rechnungsdatum zu zahlen.         

(7) Schecks und Wechsel werden nur erfüllungshalber angenommen, Wechsel nur aufgrund 
besonderer Vereinbarung. Wechselspesen und sonstige Zahlungskosten gehen 
grundsätzlich zu Lasten des Bestellers und sind sofort fällig. 

(8) Der Besteller darf nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten 
Gegenforderungen aufrechnen. Zurückbehaltungsrechte stehen dem Besteller nur zu, 
soweit sie auf demselben Rechtsgeschäft beruhen. 

(9) Die nachhaltige Nichteinhaltung von Zahlungsbedingungen oder Umstände, welche ernste 
Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Bestellers begründen, berechtigen uns zur sofortigen 
Fälligstellung aller Forderungen. Darüber hinaus sind wir in diesem Fall berechtigt, für 
noch offen stehende Lieferungen Vorauszahlungen zur verlangen sowie nach erfolglosem 
Ablauf einer angemessenen Frist vom Vertrag zurückzutreten.  

 

3. Lieferfristen und -termine 

(1) Der Beginn und die Einhaltung der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung 
aller technischen Fragen sowie die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der 
Verpflichtungen des Bestellers, insbesondere die Übergabe aller erforderlichen Unterlagen 
und Informationen, voraus. 

(2) Wird ein vereinbarter Liefertermin aus von uns zu vertretenden Gründen überschritten, 
hat uns der Besteller schriftlich eine angemessene Nachfrist zur Leistung zu setzen. Diese 
Nachfrist beträgt mindestens drei Wochen. Erfolgt die Lieferung nach Ablauf der Nachfrist 
nicht und will der Besteller deswegen von dem Vertrag zurücktreten oder Schadenersatz 
statt der Leistung verlangen, ist er verpflichtet, uns dies zuvor schriftlich unter 
ausdrücklicher Aufforderung zur Lieferung verbunden mit einer angemessenen weiteren 
Nachfrist anzuzeigen.  

(3) Bei höherer Gewalt ruhen unsere Lieferpflichten; tritt eine wesentliche Veränderung der 
bei Vertragsschluss bestehenden Verhältnisse ein, so sind wir zum Rücktritt vom Vertrag 
berechtigt. Das gleiche gilt bei Energie- oder Rohstoffmangel, Arbeitskämpfen, 
behördlichen Verfügungen, Verkehrs- oder Betriebsstörungen oder wenn uns 
Unterlieferanten aus den vorgenannten Gründen nicht, nicht rechtzeitig oder nicht 
ordnungsgemäß beliefern. 
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4.  Eigentumsvorbehalt 

(1)  Verkaufte Ware bleibt bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen aus der 
Geschäftsbeziehung unser Eigentum („Vorbehaltsware“). 

(2)  Wird Vorbehaltsware vom Besteller be- oder verarbeitet, erstreckt sich unser 
Eigentumsvorbehalt auf die gesamte neue Sache. Bei einer Verarbeitung, 
Verbindung oder Vermischung mit fremden Sachen durch den Besteller 
erwerben wir Miteigentum zu dem Bruchteil, der dem Verhältnis des 
Rechnungswertes unserer Ware zu dem der vom Besteller benutzten anderen 
Sachen im Zeitpunkt der Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung 
entspricht. 

(3)  Wird die Vorbehaltsware mit einer Hauptsache des Bestellers oder Dritter 
verbunden oder vermischt, so überträgt der Besteller uns darüber hinaus schon 
jetzt seine Rechte an der neuen Sache. Verbindet oder vermischt der Besteller 
die Vorbehaltsware entgeltlich mit einer Hauptsache Dritter, so tritt er uns 
hiermit schon jetzt seine Vergütungsansprüche gegen den Dritten ab. 

(4)  Der Besteller ist berechtigt, Vorbehaltswaren im Rahmen eines geordneten 
Geschäftsbetriebes weiterzuveräußern. Veräußert der Besteller diese Ware 
seinerseits, ohne den vollständigen Kaufpreis im Voraus oder Zug um Zug 
gegen Übergabe der Kaufsache zu erhalten, so hat er mit seinem Abnehmer 
einen Eigentumsvorbehalt entsprechend diesen Bedingungen zu vereinbaren. 
Der Besteller tritt bereits jetzt seine Forderungen aus dieser 
Weiterveräußerung sowie die Rechte aus dem von ihm vereinbarten 
Eigentumsvorbehalt an uns ab. Er ist auf unser Verlangen verpflichtet, seinem 
Abnehmer die Abtretung bekannt zu geben und uns die zur Geltendmachung 
unserer Rechte gegen seinen Abnehmer erforderlichen Auskünfte zu erteilen 
und Unterlagen auszuhändigen. Der Besteller ist zur Einziehung der 
Forderungen aus dem Weiterverkauf trotz der Abtretung nur ermächtigt, 
solange er seine Verbindlichkeiten uns gegenüber ordnungsgemäß erfüllt. 

(5)  Übersteigt der Wert der uns überlassenen Sicherheiten unsere Forderungen 
insgesamt um mehr als 20 Prozent, so sind wir auf Verlangen des Bestellers zur 
Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet.  

 

5. Versand und Gefahrenübergang 

(1) Unsere Lieferungen erfolgen „ab Werk“ (EXW – Incoterms 2000, 6. Revision). Die Gefahr 
für Untergang, Verlust oder Beschädigung der Ware geht mit Verladung in unserem Lager 
oder, wenn die Ware nicht versandt werden kann oder soll, mit der Absendung der 
Anzeige über unsere Lieferbereitschaft auf den Besteller über. 

(2) Wir behalten uns die Wahl des Versandweges und der Versandart vor. Falls handelsüblich 
liefern wir verpackt. Für Verpackung, Schutz und/oder Transportmittel sorgen wir nach 
unserer Erfahrung auf Kosten des Bestellers. Durch besondere Versandwünsche des 
Bestellers verursachte Mehrkosten gehen zu dessen Lasten.  
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(3) Auf ausdrücklichen schriftlichen Wunsch des Bestellers versichern wir die Ware zu Lasten 
des Bestellers gegen Bruch-, Transport- und Feuerschäden.  

(4) Teilleistungen und entsprechende Abrechnungen sind zulässig, es sei denn, sie sind für 
den Besteller unzumutbar. 

(5) Branchenübliche Mehr- und Minderlieferungen der abgeschlossenen Mengen sind zulässig. 

 

6. Rechte des Bestellers bei Mängeln 

(1)  Die von uns gelieferten Produkte entsprechen den geltenden deutschen Bestimmungen 
und Standards. Für die Einhaltung anderer nationaler Bestimmungen übernehmen wir 
keine Gewähr. Der Besteller verpflichtet sich, bei Verwendung der Produkte im Ausland, 
die Konformität der Produkte mit den maßgeblichen Rechtsordnungen und Standards 
selbst zu überprüfen und ggf. Anpassungen vorzunehmen. 

(2)  Der Besteller kann wegen Mängeln unserer Lieferung und Leistung keine Rechte geltend 
machen, soweit der Wert oder die Tauglichkeit der Lieferung und Leistung lediglich 
unerheblich gemindert ist. 

(3)  Soweit die Lieferung oder Leistung mangelhaft ist und dies vom Besteller rechtzeitig 
schriftlich gem. § 377 HGB beanstandet wurde, werden wir nach unserer Wahl nachliefern 
oder nachbessern (Nacherfüllung). Hierzu hat der Besteller uns Gelegenheit innerhalb 
angemessener Frist von mindestens 15 Arbeitstagen zu gewähren. 

(4)  Der Besteller kann Ersatz für die zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen 
Aufwendungen verlangen, sofern die Aufwendungen sich nicht erhöhen, weil der 
Gegenstand der Lieferung nachträglich an einen anderen Ort als den ursprünglichen 
Lieferort verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht seinem 
bestimmungsgemäßen Gebrauch. 

(5)  Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller die Vergütung mindern oder vom 
Vertrag zurücktreten. Der Rücktritt ist allerdings nur zulässig, wenn der Besteller uns dies 
zuvor ausdrücklich schriftlich mit einer angemessenen weiteren Nachfrist androht. 

(6)  Rückgriffsansprüche des Bestellers gemäß § 478 BGB bestehen gegen uns nur insoweit, 
als der Besteller mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlichen Mängelansprüche 
hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. 

 

7. Schadensersatzhaftung 

(1)  Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, sind über die Regelung in § 6 
hinausgehende Ansprüche des Bestellers – gleich aus welchen Rechtsgründen – 
ausgeschlossen. Wir haften deshalb nicht für Schäden, die nicht an der Ware selbst 
entstanden sind; insbesondere haften wir nicht für entgangenen Gewinn oder für sonstige 
Vermögensschäden des Bestellers. Soweit unsere vertragliche Haftung ausgeschlossen 
oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung von Arbeitnehmern, 
Vertretern und Erfüllungsgehilfen. 
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(2)  Vorstehende Haftungsbeschränkung gilt nicht, soweit die Schadensursache auf Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit beruht, ein Personenschaden vorliegt oder ein 
Schadensersatzanspruch nach dem Produkthaftungsgesetz besteht. 

(3)  Sofern wir fahrlässig eine vertragswesentliche Pflicht verletzen, ist die Ersatzpflicht für 
Sachschäden auf den typischerweise entstehenden Schaden beschränkt.  

(4)  Darüber hinaus haften wir nur im Rahmen der bei uns bestehenden 
Versicherungsdeckung, soweit wir gegen den aufgetretenen Schaden versichert sind und 
aufschiebend bedingt durch die Versicherungsleistung. 

(5)  Im übrigen ist unsere Schadensersatzhaftung ausgeschlossen. 

(6)  Die Abtretung der in §§ 6 und 7 geregelten Ansprüche des Bestellers ist ausgeschlossen. 

 

8. Verjährung 

Die Verjährungsfrist für die in §§ 6 und 7 geregelten Ansprüche beträgt ein Jahr. Dies gilt nicht 
in den Fällen des § 7 Absatz 2 (Haftung bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit, bei Personenschäden 
und nach dem Produkthaftungsgesetz) und soweit gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke 
und Sachen für Bauwerke), § 479 Abs. 1 BGB (Rückgriffsanspruch) und § 634a Abs. 1 Nr. 2 
BGB (Baumängel) längere Fristen vorgeschrieben sind. 

 

9.  Materialbeistellungen 

(1) Werden Materialien vom Besteller geliefert, so sind sie auf seine Kosten und Gefahr mit 
einem angemessenen Mengenzuschlag von mindestens 5% rechtzeitig und in 
einwandfreier Beschaffenheit anzuliefern.  

(2) Bei Nichterfüllung dieser Voraussetzungen verlängert sich die Lieferzeit angemessen. 
Außer in Fällen höherer Gewalt trägt der Besteller die entstehenden Mehrkosten auch für 
Fertigungsunterbrechungen.  

 

10. Formen (Werkzeuge) 

(1) Sofern nicht anders vereinbart, ist und bleiben wir Eigentümer der für den Besteller durch 
uns selbst oder einen von uns beauftragten Dritten hergestellten Formen. Die Kosten für 
Wartung und Pflege tragen in diesem Fall wir. Bei ausdrücklicher Vereinbarung werden 
Formen nur für Aufträge des Bestellers verwendet, solange der Besteller seinen Zahlungs- 
und Abnahmeverpflichtungen nachkommt. Wir sind nur dann zum kostenlosen Ersatz 
dieser Formen verpflichtet, wenn diese zur Erfüllung einer dem Besteller zugesicherten 
Ausbringungsmenge erforderlich sind. Unsere Verpflichtung zur Aufbewahrung erlischt 
zwei Jahre nach der letzten Teile-Lieferung aus der Form. Wir sind berechtigt, im 
Anschluss die Formen nach vorheriger rechtzeitiger Unterrichtung des Bestellers zu 
beseitigen.  
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(2) Sofern ein Vertrag beendet wird, die Formen jedoch noch nicht amortisiert sind, sind wir 
berechtigt, den restlichen Amortisationsbetrag unverzüglich im Ganzen in Rechnung zu 
stellen.  

(3) Soll vereinbarungsgemäß der Besteller Eigentümer der Formen werden, geht das 
Eigentum erst mit vollständiger Zahlung des Kaufpreises für die Formen auf ihn über. Die 
Übergabe der Formen an den Besteller wird durch die Aufbewahrung zugunsten des 
Bestellers ersetzt. Unabhängig von dem gesetzlichen Herausgabeanspruch des Bestellers 
und von der Lebensdauer der Formen sind wir bis zur Beendigung des Vertrages zum 
ausschließlichen Besitz berechtigt.  

(4) Bei bestellereigenen Formen gemäß Absatz 3 und/oder vom Besteller leihweise zur 
Verfügung gestellten Formen beschränkt sich unsere Haftung bezüglich Aufbewahrung 
und Pflege auf die Sorgfalt wie in eigenen Angelegenheiten. Kosten für die Wartung und 
Versicherung trägt der Besteller. Unsere Verpflichtungen erlöschen, wenn nach Erledigung 
des Auftrages und entsprechender Aufforderung der Besteller die Formen nicht binnen 
angemessener Frist abholt. Bis der Besteller seinen vertraglichen Verpflichtungen in 
vollem Umfange nachgekommen ist, steht uns ein Zurückbehaltungsrecht an den Formen 
zu.  

 

11.  Schutzrechte  

(1) Sind für unsere Leistungen Zeichnungen, Modelle und/oder Muster des Bestellers 
maßgeblich oder sind von diesem beigestellte Teile von uns zu nutzen, so haftet der 
Besteller dafür, dass hierdurch keine Schutzrechte Dritter verletzt werden. Der Besteller 
hat uns von Ansprüchen Dritter auf erstes Anfordern freizustellen und uns Schadensersatz 
zu leisten. Macht ein Dritter uns gegenüber Unterlassungsansprüche wegen 
Schutzrechtsverletzung geltend, sind wir ohne Prüfung der Rechtslage berechtigt, die 
Arbeiten bis zur Klärung der Rechtslage durch den Besteller und den Dritten einzustellen. 
Unsere Lieferfristen verlängern sich entsprechend. Ist uns aufgrund der Verzögerung die 
Durch- bzw. Weiterführung des Auftrages nicht mehr zumutbar, sind wir zum Rücktritt 
berechtigt und haben daneben Anspruch auf Schadenersatz gegenüber dem Besteller.  

(2) Wir sind berechtigt, überlassene Zeichnungen und Muster, die nicht zum Auftrag geführt 
haben, drei Monate nach Abgabe des Angebotes zu vernichten, sofern der Besteller sie 
nicht nach vorheriger Unterrichtung über die Vernichtungsabsicht anfordert.  

(3) Vereinbarungen mit dem Besteller haben keinen Einfluss auf unsere Urheber- und 
gewerblichen Schutzrechte. Sämtliche Verwertungs- und Nutzungsrechte an unseren 
Leistungen, insbesondere gestalteten Modellen, Formen und Vorrichtungen, Entwürfen 
und Zeichnungen verbleiben bei uns, sofern und soweit der Vertragszweck eine 
Einräumung von Nutzungsrechten nicht unbedingt erfordert. Auf unser Verlangen hat der 
Besteller Unterlagen, Dokumente, Formen, Muster oder Modelle, die er zur 
vertragsgemäßen Nutzung unserer Leistung nicht unbedingt benötigt, einschließlich aller 
etwa gefertigten Vervielfältigungen unverzüglich an uns zurückzugeben.  

 

12.  Lebensmittelechtheit und Recyclingstoffe  
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(1) Sofern ein Produkt für den Kontakt mit Lebensmitteln verwendet werden soll, ist die 
Eignung des Materials für das konkrete Lebensmittel vorab vom Besteller in eigener 
Verantwortung zu prüfen.  

(2) Recyclingrohstoffe werden von uns sorgfältig ausgewählt. Regeneratkunststoffe können 
jedoch größeren Schwankungen in Oberflächenbeschaffenheit, Farbe, Reinheit, Geruch 
und physikalischen oder chemischen Eigenschaften unterliegen; Solche durch die Eigenart 
der Kunststoffe bedingten Abweichungen stellen keinen Mangel im Sinne von Ziffer 6 dar.  

 

13. Gerichtsstand, Rechtswahl, Wirksamkeitsklausel 

(1) Gerichtsstand ist für beide Parteien Haiger; erheben wir Klage, so gilt daneben auch der 
allgemeine Gerichtsstand des Bestellers. 

(2) Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Besteller und uns gilt das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland. 

(3) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise 
unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon unberührt. Eine 
unwirksame Regelung haben die Parteien durch eine solche Regelung zu ersetzen, die 
dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Regelung am nächsten kommt und wirksam 
ist. 

 


